
 

Höchstspannungsleitung Pulgar – Vieselbach (Vorhaben Nr. 13 gemäß Anlage zum Bun-
desbedarfsplangesetz; Drehstrom Nennspannung 380 kV) Abschnitt Ost (Pulgar – Geußnitz) 

Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls über die Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

 

Die Bundesnetzagentur gibt hiermit bekannt, dass das oben genannte Vorhaben (Änderung 
der Bestandsleitung) keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hervorrufen kann.  

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist aufgrund des Ergebnisses der 
Vorprüfung nicht erforderlich. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Zusammenfassung der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 
4 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 2 UVPG und Anlage 3 des UVPG  

1. Grundlagen 

1.1. Daten und Informationsgrundlage 

Die Bundesnetzagentur hat der Vorprüfung folgende Unterlagen zugrunde gelegt: 

 Anzeige der geplanten Maßnahme der 50Hertz Transmission GmbH (Vorhabenträger) 
vom 29.03.2019, insbesondere Unterlage 9 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach 
§ 9 UVPG - UVP-Vorprüfung inkl. Zusammenfassung Natura 2000-
Verträglichkeitsabschätzung) und Unterlage 10 (Landschaftspflegerischer Begleitplan 
nach § 17 BNatSchG einschließlich artenschutzrechtlicher Ersteinschätzung) 

 Antrag des Vorhabenträgers auf Entscheidung über die Bundesfachplanung vom 
13.09.2017, insbesondere Anlage 2.2 („Unterlage zur Prüfung des Bestehens einer 
Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP-Vorprüfung) - Ab-
schnitt I – UW Pulgar – Mast Nr. 65“) und die von der Bundesnetzagentur am 01.06.2018 
veröffentlichte Feststellung über die SUP-Pflicht sowie Zusammenfassung und Ergebnis 
der Vorprüfung.  

 

1.2. Rechtsgrundlagen 

Der Vorhabenträger hat eine Freistellung vom Planfeststellungsverfahren gemäß § 25 Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) für den Abschnitt Ost von Vor-
haben 13 beantragt. Gemäß § 25 Abs. 1 NABEG können unwesentliche Änderungen oder 
Erweiterungen ohne Planfeststellungsverfahren durch ein Anzeigeverfahren zugelassen 
werden. Voraussetzung für die Durchführung des Anzeigeverfahrens ist unter anderem, dass 
es sich nicht um eine Änderung oder Erweiterung handelt, für die nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist (§ 25 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 NABEG). Eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 UVPG ist nicht erforderlich, wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 9 
Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 2 UVPG, unter Berücksichtigung der Kriterien in Anlage 3 zum 
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UVPG, zu dem Ergebnis kommt, dass die Änderung keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen hervorrufen kann. Berücksichtigt wird, ob erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch Merkmale des Vorhabens, des Standorts oder durch Vorkehrungen des 
Vorhabenträgers offensichtlich ausgeschlossen werden. Liegen der Behörde Ergebnisse 
vorgelagerter Umweltprüfungen oder anderer rechtlich vorgeschriebenen Untersuchungen zu 
den Umweltauswirkungen des Vorhabens vor, bezieht sie diese Ergebnisse in die Vorprü-
fung ein (§ 9 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 5 UVPG). Das Ergebnis der Vorprüfung ist gemäß § 9 
Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 7 UVPG zu dokumentieren und gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG be-
kannt zu geben.  

 

1.3. Vorhabenbeschreibung 

Das Vorhaben Nr. 13 der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) sieht zwischen den 
Umspannwerken (UW) Pulgar (Landkreis Leipzig, Sachsen) und Vieselbach (Stadt Erfurt, 
Thüringen) einen Austausch der vorhandenen, zweisystemigen 380-kV-Freileitung durch 
eine zweisystemige 380-kV-Freileitung mit Hochstrombeseilung vor. Dadurch soll die Über-
tragungskapazität von bisher 2.500 A auf 3.600 A erhöht werden. Das Vorhaben ist in drei 
Genehmigungsabschnitte unterteilt. 

Die Stromtragfähigkeit der bestehenden Höchstspannungsleitung zwischen dem Umspann-
werk Pulgar und der Abschnittsgrenze Geußnitz (Mast 65) im Abschnitt Ost soll im Wesentli-
chen durch einen Austausch der Leiterseile erhöht werden. Die Trassenlinie der bestehen-
den Freileitung bleibt unverändert. Die Gesamtlänge der Ausbaumaßnahme in diesem Ab-
schnitt beträgt ca. 26,5 km. 62 der 65 bestehenden Masten können hierfür weiter genutzt 
werden. Drei Maste müssen zur Einhaltung der Bodenabstände um höchstens 5 m erhöht 
werden (Maste Nr. 37, 44 und 63). An den zu erhöhenden Masten Nr. 37 und 63 sind zusätz-
lich die Fundamente zu verstärken. Die vier Pfahlfundamente, an den beiden Masten, erhal-
ten hierzu jeweils eine zusätzliche Auflastplatte von voraussichtlich ca. 3,5 m x 3,5 m x 0,7 m 
(Länge x Breite x Höhe). Für die Erhöhung und Ertüchtigung der drei Masten werden Provi-
sorien erforderlich, wenn eine Ausschaltung beider Systeme nur eingeschränkt möglich ist. 
Ob Provisorien erforderlich werden, steht erst ca. 1 Jahr vor der Durchführung der Baumaß-
nahme fest. Die benötigten Flächen für Provisorien wurden bei der Erstellung der Unterlage 
zur UVP-Vorprüfung berücksichtigt.  

Der bestehende parallele Schutzstreifen der Freileitung wird auf einen parabolischen 
Schutzstreifen umgestellt. Insgesamt kommt es zu einer Verringerung der Flächeninan-
spruchnahme durch den Schutzstreifen. Lediglich zwischen dem Portal UW Pulgar und Mast 
Nr. 1 ist eine Verbreiterung des Schutzstreifens vorgesehen. Hierdurch ist kein zusätzlicher 
Gehölzrückschnitt zu erwarten. 

 

1.4. Standortbeschreibung 

Der Streckenverlauf der bestehenden 380-kV-Freileitung Pulgar – Vieselbach ändert sich im 
Abschnitt Ost nicht. Die Leitung verläuft vom UW Pulgar (Landkreis Leipzig in Sachsen) bis 
zum Mast Nr. 65 nahe Geußnitz bei Zeitz weitestgehend in südwestliche Richtung. Zunächst 
werden ein Tagebau und seine Rekultivierungsflächen westlich umgangen. Anschließend 
führt die Trasse östlich an Groitzsch vorbei. Die Leitung verläuft weitestgehend über land-
wirtschaftlich genutzte Flächen. Nach ca. 15 km zwischen Mast Nr. 39 und 40 erreicht die 
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Leitung das Bundesland Sachsen-Anhalt. Nach weiteren ca. 11 km endet Abschnitt Ost bei 
Mast Nr. 65 nahe der Ortschaft Geußnitz, westlich der L196. 

 

2. Beschreibung und Einschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens 

Es wird geprüft, ob sich das Änderungsvorhaben möglicherweise nachteilig auf die Schutz-
güter nach § 2 Abs. 1 UVPG auswirkt. Dabei werden auch die jeweiligen Gebiete gemäß Nr. 
2.3 Anlage 3 UVPG berücksichtigt. Auf Grundlage angemessener Untersuchungsräume wird 
für jedes Schutzgut eine überschlägige Einschätzung getroffen, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann. In Bezug auf anlage- und betriebsbe-
dingte Wirkungen wird für die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Klima / Luft sowie Kultur- 
und sonstige Sachgüter der Schutzstreifen der Freileitung als Untersuchungsraum betrach-
tet. Dies gilt auch für den Gebietsschutz folgender Kategorien: Wasserschutzgebiete, Heil-
quellenschutzgebiete, Risikogebiete nach § 73 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Über-
schwemmungsgebiete nach § 76 WHG sowie Denkmäler, Ensemble, Bodendenkmale und 
archäologische Schutzgebiete (außer visuelle Wirkungen). Für baubedingte Auswirkungen 
wird ein Untersuchungsraum von 50 m beidseits der Leitungsachse bzw. 200 m um Ab-
spannmasten betrachtet. Für das Schutzgut Mensch wird ein Untersuchungsraum von 500 m 
beidseits der Leitungsachse angenommen. Für das Schutzgut Tiere (außer Vögel), Pflanzen 
und Biotope beträgt der Untersuchungsraum 300 m beiderseits der Leitungsachse. Der zu 
betrachtende Untersuchungsraum für Vögel, Vogelschutz- und FFH-Gebiete, umfasst Flä-
chen bis 1.000 m beiderseits der Leitungsachse. Zur Beurteilung visueller Effekte der Leitung 
in Bezug auf das Schutzgut Landschaft werden 2.000 m beidseits der Leitungsachse ange-
setzt. 

Im Ergebnis der Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht (UVP-VP) wird festgestellt, 
dass innerhalb der untersuchten Räume keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind. 

 

2.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbeson-
dere die menschliche Gesundheit. 

Auswirkungen des Vorhabens, die sich auf das Schutzgut auswirken können, sind betriebs-
bedingte Immissionen von elektrischen und magnetischen Feldern an Orten, die zum nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind sowie Schallemissionen, die 
durch den Betrieb der Leitung entstehen.  

Der Vorhabenträger hat die zu erwartenden Werte für das elektrische Feld, die magnetische 
Flussdichte und Lärm für die Spannfelder 21–22 (Siedlungsannäherung Groitzsch/Brösen) 
und 57–58 (Kleingartenanlage (KGA) „Neuland“) ermittelt. Der Prognose liegt im Hinblick auf 
die Leitungskonfiguration eine Worst-Case-Betrachtung zugrunde. Die Grenzwerte der 26. 
BImSchV von 5 kV/m für die elektrische Feldstärke bzw. 100 Mikrotesla für die magnetische 
Flussdichte werden an den beiden zuvor genannten Immissionsorten sicher eingehalten und 
deutlich unterschritten. Die einschlägigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden an den 
maßgeblichen Immissionsorten ebenfalls eingehalten und unterschritten. 
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Im Spannfeld von Mast 21–22 befindet sich das Gebäude, welches der Achse der Bestand-
strasse am nächsten liegt. Der Abstand zur Bestandstrasse beträgt hier ca. 123 m. Für die 
elektrische Feldstärke E wurde ein Wert von 0,1 kV/m ermittelt. Der Grenzwert von 5 kV/m 
wird somit zu ca. 2 % ausgeschöpft. Für die magnetische Flussdichte B wurden 1,0 μT ermit-
telt. Das entspricht etwa 1 % des Grenzwerts von 100 μT. Die Grenzwerte werden damit 
sicher eingehalten und deutlich unterschritten, sodass erhebliche Umweltauswirkungen aus-
geschlossen sind. Für das Gebäude wurde ein Schallpegel von 38,8 dB(A) inkl. 3 dB(A) To-
nalität ermittelt. Der hier einschlägige Richtwert der TA Lärm für Mischgebiete (45 dB(A) 
nachts) ist damit um mehr als 6 dB(A) unterschritten. Die von der Anlage verursachten 
Schallemissionen sind somit als nicht relevant anzusehen (Irrelevanzgrenze TA Lärm). 

Bei der KGA handelt es sich um einen Ort im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 der 26. BImSchV, 
der zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt ist. Eine Wohnnut-
zung innerhalb der Kleingartenanlage findet nicht statt. Der Minimalabstand der KGA zur 
Trassenachse beträgt ca. 50 m. An der KGA wurde für die elektrische Feldstärke ein Wert 
von 0,4 kV/m ermittelt. Der Grenzwert von 5 kV/m wird somit zu ca. 8 % ausgeschöpft. Für 
die magnetische Flussdichte wurde ein Wert von 5,7 μT ermittelt. Das entspricht etwa 6 % 
des Grenzwertes von 100 μT. Der maximale Schallpegel an der KGA wurde mit 44,5 dB(A) 
inkl. 3 dB(A) Tonalität prognostiziert. Für Kleingartenanlagen wird gemäß LAI-Hinweisen zur 
Auslegung der TA-Lärm (2017) ein Richtwert von 60 dB(A) angenommen. Dieser wird um 
mehr als 15 dB(A) unterschritten, so dass sich die KGA nicht mehr im Einwirkungsbereich 
der Anlage befindet und erhebliche Umweltauswirkungen durch Schallemissionen ausge-
schlossen sind.  

Die Vorschriften der AVV Baulärm während der Bauzeit werden eingehalten. Lärmintensive 
Maßnahmen treten lediglich an den drei zu verstärkenden Masten in mehr als 400 m Entfer-
nung zu Siedlungsflächen auf.  

Weitere Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesund-
heit können durch visuelle Störungen durch den Raumanspruch der Maste und Leitung aus-
gelöst werden.  

Der Verlauf der Leitung ändert sich durch die Realisierung des Vorhabens nicht. Drei Masten 
werden um ca. 2,5–5 m erhöht. Diese befinden sich in mehr als 400 m Abstand zu den 
nächstgelegenen Siedlungsflächen. Der Vorhabenträger hat nachvollziehbar dargelegt, dass 
es zu keiner zusätzlichen erheblichen visuellen Beeinträchtigung im Vergleich zur Bestands-
situation kommt. 

 

2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Das Vorhaben hat keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflan-
zen und die biologische Vielfalt. 

Nachteilige Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt können durch das Vorhaben bau- und anlagebedingt hervorgerufen werden. 
Baubedingt können Biotope und Habitate etwa durch die Anlage von Baustelleneinrichtungs-
flächen oder Zufahrten verändert oder zerstört werden. Gleichzeitig kann eine Trennwirkung 
auftreten und empfindliche Arten können gestört werden.  

Die Flächen für Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten werden so gewählt, dass sen-
sible Flächen gemieden werden. Die drei zu erhöhenden Masten stehen auf Ackerstandorten 
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von geringem Biotopwert. Gegebenenfalls werden an diesen Standorten Provisorien erfor-
derlich. Die hierfür vorgesehenen Flächen liegen außerhalb von wertvollen Biotopstrukturen. 

Unter Berücksichtigung der Lage der Baustellenflächen und Zufahrten sowie aufgrund der 
Kleinflächigkeit der Baustellenflächen sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

Anlagebedingt kann es durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme zum Verlust von Bioto-
pen und Habitaten kommen. Lediglich bei zwei der drei zu erhöhenden Masten wird das 
Fundament verstärkt. Hier ist mit einer dauerhaften zusätzlichen Flächeninanspruchnahme 
von 49 m² je Mast zu rechnen. Aufgrund der Lage der Masten auf Ackerflächen und der Ge-
ringfügigkeit der Versiegelung ist mit keinen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen.   

Die Rauminanspruchnahme der Masten, Leitungen und Nebenanlagen kann anlagebedingt 
zur Kollision von Vögeln führen. Der Vorhabenträger hat nachvollziehbar dargelegt, dass von 
der zu ändernden Bestandsleitung derzeit keine besonderen Konflikte aufgrund eines erhöh-
ten Kollisionsrisikos ausgehen. Eine Erhöhung der Gefährdung ist durch die Umbeseilung 
nicht zu erwarten, da die Ausbaumaßnahme keine Änderung der Konfliktsituation mit sich 
bringt. Dies gilt auch für die Masten, die erhöht werden sollen. Durch die Höhenveränderung 
von höchstens 5 m sind erhebliche Auswirkungen durch den Mastumbau auf die Avifauna 
äußerst unwahrscheinlich. Erhebliche Auswirkungen auf die Avifauna liegen somit voraus-
sichtlich nicht vor.  

 
Artenschutz 

Der Änderungsmaßnahme stehen keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entgegen.  

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung, deren Ergebnis Eingang in die 
UVP-VP gefunden hat, wurden europäische Vogelarten (Brut-, Rast- und Zugvögel) sowie 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie berücksichtigt. Durch die Festsetzung geeigneter 
Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote bei möglicher-
weise betroffenen Arten in der Bauphase vermieden werden. Anlage- und betriebsbedingt ist 
das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht zu erwarten. 

Da keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden, ist auch keine Aus-
nahmeprüfung im Sinne von § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. 

 

2.3 Schutzgut Landschaft 

Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft. 

Durch Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten kann es temporär zu einer Zerschnei-
dung zusammenhängender Landschaftsteile kommen. Außerdem kann es durch den Raum-
anspruch der Maste und Leitungen zur Beeinträchtigung der Ästhetik der Landschaft und des 
Ortbildes kommen.  

Durch die vorgesehene Umbeseilung bleibt die visuelle Wirkung der Leitung unverändert. 
Die drei Masten, die um 2,5–5 m erhöht werden müssen, liegen außerhalb geschützter und 
schützenswerter Landschaftsräume in deutlichen Abständen zueinander über die Leitung 
verteilt. Die Erhöhungen entfalten kaum wahrnehmbare Wirkungen auf die visuelle Wahr-
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nehmung durch den Menschen. Die nächsten Siedlungen liegen in mehr als 400 m Entfer-
nung. Es handelt sich um eine agrarisch geprägte und vorbelastete Landschaft, die als wenig 
empfindlich gegenüber Veränderungen einzustufen ist. Eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Landschaft ist somit nicht zu erwarten. 

 

2.4 Schutzgut Boden 

Das Vorhaben hat keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden. 

An den zwei Masten, an denen das Fundament verstärkt wird, kommt es zum Verlust von 
Böden bzw. zu Versiegelung von max. 49 m² je Mast. Hierdurch sind keine wertgebenden 
Böden betroffen. Im Verhältnis zur Gesamtmaßnahme ist die Beeinträchtigung als nicht er-
heblich einzustufen. 

Eine Inanspruchnahme von Boden erfolgt vor allen Dingen baubedingt. Durch die Baustel-
leneinrichtungsflächen und Zufahrten kann es zu Veränderungen der Bodenstruktur und des 
Bodengefüges kommen, die eine Beeinträchtigung von Bodenfunktionen zur Folge haben. 
Betroffen sind Zufahrten zu Masten, die Winden- und Trommelplätze um Abspannmasten 
sowie die Baustelleneinrichtungen für die drei zu erhöhenden Masten und mögliche Proviso-
rien an diesen Masten. Die Baustellenflächen wurden so gewählt, dass sensible Böden mög-
lichst gemieden werden. Die natürlichen Bodenfunktionen werden nicht dauerhaft beein-
trächtigt. Durch den Einsatz von Fahrbohlen oder -platten aus Holz bzw. Stahl- oder Alumini-
umplatten bzw. Baggermatten können Bodenverdichtungen verhindert werden. Negative 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden können somit auf ein unerhebliches Maß redu-
ziert werden. 

 

2.5 Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächengewässer) 

Das Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. 

Eine Inanspruchnahme von Oberflächengewässern, Bauwerksgründungen und Maßnahmen 
zur Grundwasserhaltung sind nicht vorgesehen. 

Baubedingt kann es bei Unfällen oder Beschädigungen von Baufahrzeugen zum Schadstof-
feintrag und somit zur Verunreinigung von Grund- und Oberflächengewässern kommen. Das 
Abstellen der Baufahrzeuge und die Lagerung von Materialien sind nur auf den festgelegten 
Baustellenflächen vorgesehen. Diese sind so positioniert, dass der Eintrag von Schadstoffen 
in Oberflächengewässer ausgeschlossen ist. Alle Baufahrzeuge werden regelmäßig auf Le-
ckagen untersucht, so dass keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind.  

Durch die Einrichtung von Baustellenflächen und Zufahrten kann es baubedingt vorüberge-
hend zu Veränderungen des Hochwasserabflusses und von Hochwasserrückhalteräumen 
kommen. Siehe hierzu den folgenden Punkt „Überschwemmungsgebiete“.  

 

2.6 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Das Vorhaben hat keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut kulturelles 
Erbe und sonstige Sachgüter. 
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Durch Baustellenflächen und dauerhafte Flächeninanspruchnahme, kann es zu Beeinträchti-
gung und Verlust von Bodendenkmalen und archäologischen Fundstellen kommen. An den 
zwei Masten, an denen es zu einer Erweiterung des bestehenden Fundaments kommt, be-
finden sich keine kartierten Bodendenkmale oder archäologisch bedeutsame Fundstellen, 
sodass anlagebedingte Beeinträchtigungen vorhandener Bodendenkmale ausgeschlossen 
sind. Die im Zuge der Umbeseilung erforderliche Befahrung der Masten, in deren Umfeld 
sich bekannte Bodendenkmale und archäologisch bedeutsame Fundstellen befinden, erfolgt 
über entsprechende Schutzvorkehrungen wie z.B. das Auslegen von Baggermatten. Hier-
durch wird der Boden geschont. Beeinträchtigungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter können somit auf ein unerhebliches Maß reduziert werden.  

 

2.7 Schutzgüter Fläche, Klima und Luft 

Erhebliche Auswirkungen der geplanten Maßnahme auf die Schutzgüter Fläche, Klima und 
Luft sind aufgrund der geringen Wirkintensität nicht zu erwarten.  

 

2.8 Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern werden bereits bei den schutzgutbezogenen 
Auswirkungen berücksichtigt. Weitere potenzielle Umweltauswirkungen, die sich aus den 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ergeben, können nicht festgestellt werden. 

 

2.9 Schutzgebiete und Schutzobjekte  

Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 BNatSchG 

Im Untersuchungsraum befinden sich folgende Gebiete, die sich räumlich überlagern: 

- FFH-Gebiet „Elsteraue südlich Zwenkau“ (Sachsen; EU-Nr.: DE 4739-302) und 
- Vogelschutzgebiet „Elsteraue bei Groitzsch“ (Sachsen; EU-Nr.: DE 4739-451).  

Der Abstand des FFH- und Vogelschutzgebietes zur Leitungsachse beträgt mindestens 
400 m. Der Vorhabenträger konnte nachvollziehbar darlegen, dass aufgrund dieser Entfer-
nung keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten Lebensraumveränderungen im Schutzge-
biet oder nennenswerte zusätzliche Stör- bzw. Scheuchwirkungen in die Schutzgebiete hin-
ein, absehbar sind. Eine bauzeitliche Inanspruchnahme von Flächen in den Natura 2000-
Gebieten ist nicht vorgesehen. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der Ge-
biete sind somit ausgeschlossen. 

 
Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SächsNatSchG bzw. § 
22 NatSchG LSA 

Im Untersuchungsraum liegen mehrere gesetzlich geschützte Biotope. Eine Flächeninan-
spruchnahme der gesetzlich geschützten Biotope ist weder für Baustellenflächen noch für 
Zufahrten vorgesehen. Darüber hinaus sind keine zusätzlichen Eingriffe in Gehölze erforder-
lich, die über die derzeit in den Schutzstreifen zulässigen Maßnahmen hinausgehen. Erheb-
liche Beeinträchtigungen von gesetzlich geschützten Biotopen sind somit ausgeschlossen. 
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Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG 

Im Untersuchungsraum befinden sich die Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

- „Elsteraue“ (Verordnung des Landratsamtes Leipziger Land vom 17.12.1997) und  
- „Schnauderaue“ (Verordnung des Landratsamtes Leipziger Land vom 18.12.1996). 

Aufgrund der räumlichen Entfernung ist eine bauliche Inanspruchnahme des LSG „Elsteraue“ 
ausgeschlossen. 

Die bestehende Leitung quert das LSG „Schnauderaue“, so dass dieses bereits vorbelastet 
ist. Innerhalb des Gebietes ist eine Umbeseilung der Masten Nr. 20 bis 23 geplant. Diese 
wirkt sich nur geringfügig auf den gemäß der Schutzgebietsverordnung statuierten Schutz-
zweck, insbesondere die hiervon umfassten naturnahen Lebensräume und Tier- und Pflan-
zenarten, aus. Das LSG wird durch die Maßnahme somit nicht erheblich beeinträchtigt.  

 
Naturparke gemäß § 27 BNatSchG 

Im Untersuchungsraum befindet sich ein Naturpark (NP) „Saale-Unstrut-Triasland“ (Natur-
park-Verordnung aus dem Jahre 2000, GVBl. LSA Nr. 6/2000). Die Arbeitsflächen um Mast 
Nr. 65 liegen teilweise im Randbereich des Gebietes. Der NP wird durch die Maßnahme 
nicht erheblich beeinträchtigt.  

 
Geschützte Landschaftsbestandteile, Waldschutzgebiete 

Es befinden sich keine geschützten Landschaftsbestandteile (GLB), geschützte Wälder, Na-
turwaldreservate oder Erholungswälder im Untersuchungsraum.  

 
Geschützte Alleen und einseitige Baumreihen gemäß § 21 NatSchG LSA 

Im Untersuchungsraum auf dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt befinden sich neun ge-
setzlich geschützte Alleen oder einseitige Baumreihen. Im Bereich des Schutzstreifens der 
bestehenden Freileitung gibt es bereits eine Wuchshöhenbeschränkung. Darüber hinaus 
kommt es zu keiner weiteren Beeinträchtigung der Alleen oder Baumreihen. Durch die Um-
stellung vom parallelen zum parabolischen Schutzstreifen kommt es zu einer Reduzierung 
der Schutzstreifenbreite in Richtung Mast und somit zu einer Entlastung von Gehölzen. 

 
Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 
WHG 

Im Untersuchungsraum befindet sich das Risikogebiet „Untere Weiße Elster und einmün-
dende Gewässer I. Ordnung“ (DESN_RG_566_2) mit dem Gewässer Schnauder. Dieses 
Gebiet ist deckungsgleich mit dem Überschwemmungsgebiet der Schnauder (U-5661012), 
welches im Bereich der Masten Nr. 22 und 23 gequert wird. Die für die Umbeseilung in die-
sem Bereich vorgesehenen Baumaterialien werden nur unter Berücksichtigung der konkre-
ten Witterungsbedingungen für kurze Zeit in diesem Gebiet gelagert. Bauarbeiten im Über-
schwemmungsgebiet während Überschwemmungszeiten oder Hochwasser finden nicht statt. 



9 

Eine Beeinträchtigung des Überschwemmungsgebietes bzw. Risikogebietes kann somit 
ausgeschlossen werden. 

 
Nicht betroffene Gebiete nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG  

Auswirkungen auf folgende Gebiete nach Anlage 3 UVPG sind bereits mangels räumlicher 
Betroffenheit ausgeschlossen: Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, Nationalparke und 
Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, Biosphärenreservate gemäß § 25 
BNatSchG, Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG 
sowie Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG. 

 

3. Abschließende Gesamteinschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 

Die Änderung der bestehenden 380-kV-Freileitung im Abschnitt Ost des Vorhabens Nr. 13 
BBPlG Pulgar – Vieselbach hat vor allem baubedingte Umweltauswirkungen. Der Untersu-
chungsraum ist durch die Bestandsleitung stark vorbelastet. Die vorgesehene Umbeseilung 
und die Fundamentverstärkung und Erhöhung einzelner Masten entfalten insgesamt nur eine 
geringe Wirkintensität.  

Im Ergebnis der Vorprüfung sind für keines der Schutzgüter gem. § 2 Abs. 1 UVPG und der 
jeweiligen Gebiete gem. Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-
ten. Bei der Einschätzung werden wirksame Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
berücksichtigt. 

Insgesamt ist festzustellen, dass das Änderungsvorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen hervorrufen kann und eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 9 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 nicht erforderlich ist. 
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